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Inneres und Heimat — Gesetzentwurf — hib 881/2024

Entwurf eines „Bundestagspolizeigesetzes“
vorgelegt

Berlin: (hib/STO) Die Koalitionsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben den

Entwurf eines „Gesetzes über die Polizei beim Deutschen Bundestag“ (  20/14247) vorgelegt,

der am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. Damit soll

erstmalig eine gesetzliche Grundlage für die Polizei beim Deutschen Bundestag gescha�en

werden.

Wie die beiden Fraktionen in der Vorlage ausführen, wird die Polizeigewalt der Präsidentin

oder des Präsidenten des Parlaments im Gebäude des Bundestages durch Grundgesetz-

Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 („Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im

Gebäude des Bundestages aus“) unmittelbar begründet. Eine gesetzliche Ausgestaltung der

Polizeigewalt erscheine dennoch sinnvoll, vor allem, weil die unmittelbare

verfassungsrechtliche Begründung durch die starke Fokussierung auf das Gebäude des

Parlaments den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werde.

Darüber hinaus erleichtere eine gesetzliche Ausgestaltung der Polizeigewalt die

Rechtsanwendung durch eine Erhöhung der Rechtsklarheit. Auch die Einhaltung

europäischen Datenschutzrechtes erscheine bei einer gesetzlichen Ausgestaltung der

Polizeigewalt der Präsidentin oder des Präsidenten des Bundestages leichter erfüllbar. Ebenso

legten „die gebotene engere Zusammenarbeit der Polizeibehörden des Bundes und der

Länder sowie die Anforderungen neuer Gefährdungen eine stärkere Ausdi�erenzierung

durch Gesetz nahe“.

Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es den Koalitionsfraktionen zufolge, den gegenwärtigen

Stand der Befugnisse auf einfachrechtliche Grundlage zu stellen und darüber hinaus „die

Befugnisse der Polizei bezogen auf die örtliche Zuständigkeit maßvoll auszuweiten, indem die

strikte Bindung an die Parlamentsgebäude gelockert wird“. Auf diese Weise solle die Arbeit

der Polizei erleichtert und die Rechtsklarheit erhöht werden.

Mit dem Gesetzentwurf soll der Bereich der Gebäude des Parlaments im engeren Sinne auf

alle Räumlichkeiten erweitert werden, „in denen der Bundestag, seine Organe und Gremien,

die Bundesversammlung oder der Gemeinsame Ausschuss tagen, ohne dass es sich um ein

Gebäude handelt, das der Verwaltung des Deutschen Bundestages unterliegt“. Dies soll auch

für alle Orte gelten, die in einem „untrennbaren zeitlich-räumlichen Zusammenhang“ mit

Sitzungen des Bundestages, seiner Organe und Gremien stehen. Ein solcher Zusammenhang

ist laut Begründung in erster Linie bei Streifengängen rund um die Gebäude des Bundestages

gegeben. Zudem soll sich der Begri� der Gebäude des Bundestages auch auf Orte

erstrecken, an denen die Präsidentin oder der Präsident eine Veranstaltung durchführt.

Im Bereich der Gefahrenabwehr soll ein Tätigwerden der Polizei außerhalb des Gebäudes des

Bundestages zulässig sein, um eine in diesem Gebäude drohende Gefahr abzuwehren. „So ist

die Polizei beispielsweise auch dann örtlich zuständig, wenn sich ein Schütze außerhalb des

Gebäudes des Bundestages be�ndet, der auf den Eingangsbereich oder die Kuppel des

Reichstagsgebäudes schießt“, heißt es dazu in der Begründung. Gleiches gelte, „wenn etwa

Informationserhebungseingri�e außerhalb der Gebäude des Bundestages erforderlich

werden, um eine Gefahr in den Gebäuden des Bundestages abzuwehren“.

Geregelt werden in dem Gesetzentwurf auch Grundsätze der Zuverlässigkeitsüberprüfung

von Personen, die Zutritt zu den Gebäuden des Bundestages begehren. Auf Mitglieder des

Bundestages, der Bundesregierung und des Bundesrates sowie deren Beauftragte sollen

diese Regelungen keine Anwendung �nden. „Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung und der

damit verbundenen Datenerhebung und -verarbeitung soll eine Prognoseentscheidung der

Polizei darüber ermöglicht werden, ob von einer den Zutritt begehrenden Person ein Risiko

für die Funktions- oder Arbeitsfähigkeit des Deutschen Bundestags oder die Sicherheit

ausgeht“, heißt es in der Begründung weiter. Die Freiheit des Mandats der Abgeordneten

bleibe unberührt.

Bei Personen, die einen Hausausweis oder andere Zutrittsberechtigungen besitzen oder

beantragen, die einen längeren Gültigkeitszeitraum haben und zum jederzeitigen Zutritt zu

den Gebäuden des Bundestages und zu einem unbegleiteten Aufenthalt dort berechtigen,

erfolgen den Angaben zufolge gegenwärtig Abfragen im Vorgangsbearbeitungssystem der

Polizei und im Informationssystem „Inpol“ sowie die Abfrage einer unbeschränkten Auskunft

aus dem Bundeszentralregister. Geregelt werden soll mit dem Gesetzentwurf auch „das

anlassbezogene Auskunftsersuchen von personenbezogenen Daten der Polizei beim

Bundesamt für Verfassungsschutz oder bei den Landesämtern für Verfassungsschutz zum

Zwecke der Zuverlässigkeitsüberprüfung“.

zur Startseite

Herausgeber

Deutscher Bundestag, Parlamentsnachrichten

Verantwortlich: Christian Zentner (V.i.S.d.P.)

Redaktion: Dr. Stephan Balling, Lisa Brüßler, Claudia Heine,

Alexander Heinrich (stellv. Chefredakteur), Nina Jeglinski,

Claus Peter Kosfeld, Johanna Metz, Sören Christian Reimer

(Chef vom Dienst), Sandra Schmid, Michael Schmidt, Helmut

Stoltenberg, Alexander Weinlein, Carolin Hasse (Volontärin)

Abonnement

Herausgeber "heute im bundestag" (hib)

Newsletter abonnieren

RSS-Dienste

hib_Nachrichten im Mikroblogging-Dienst BlueSky

hib_Nachrichten im Mikroblogging-Dienst Mastodon

hib_Nachrichten im Mikroblogging-Dienst X

Startseite | Presse | Kurzmeldungen (hib)

© Deutscher Bundestag

Hilfe Kontakt Inhaltsübersicht Instagram LinkedIn Mastodon WhatsApp X YouTube

Barrierefreiheit Datenschutz Impressum

  Gebärdensprache Leichte Sprache DE

https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/presse
https://www.bundestag.de/hib
https://www.bundestag.de/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/142/2014247.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/142/2014247.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/142/2014247.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/142/2014247.pdf
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/presse/hib/herausgeber-kontakt-hib-247102
https://www.bundestag.de/services/newsletter/newsletter?newsletter=hib
https://www.bundestag.de/services/rss/rss-196896
https://bsky.app/profile/hib.bundestag.de
https://social.bund.de/@hib_Nachrichten
https://twitter.com/hib_nachrichten
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/presse
https://www.bundestag.de/hib
https://www.bundestag.de/services/hilfe
https://www.bundestag.de/services/kontakt
https://www.bundestag.de/services/sitemap
https://www.linkedin.com/company/deutscher-bundestag-verwaltung
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaJlSAOGOj9fgM3dAS1p
https://x.com/hib_nachrichten
https://www.youtube.com/bundestag
https://www.bundestag.de/barrierefreiheit
https://www.bundestag.de/datenschutz
https://www.bundestag.de/impressum
https://www.bundestag.de/gebaerdensprache
https://www.bundestag.de/leichte_sprache

